
Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld:  

 

Voraussetzung  

Kind geboren ab dem 1.10.2009. Der beziehende Elternteil war mindestens 6 
Kalendermonate vor der Geburt des Kindes erwerbstätigig.  

 

Höhe des Kindergeldes  

80% des letzten Nettoeinkommens – mindestens € 1.000.- (tgl € 33.-) pro Monat 
maximal € 2.000.- (tgl € 66.-)  

 

Bezugsdauer  

Bis zum vollendeten 12. Lebensmonat des Kindes; nimmt der Partner/die Partnerin 2 
Monate in Anspruch -  Erhöhung der Bezugsdauer auf 14 Monate.  

 

Zuverdienstgrenze  

€ 5.800.- pro Jahr  

 

Pauschalierte Kurzleistung mit € 1.000.- pro Monat:   

Voraussetzung  

Kind geboren ab dem 1.10.2009.  

 

Höhe des Kinderbetreuungsgeld  

€ 1.000.- (€ 33.- tgl)  



Bezugsdauer  

Bis zum vollendeten 12. Lebensmonat des Kindes; nimmt der Partner/ die Partnerin 2 
Monate in Anspruch - Erhöhung der Bezugsdauer auf 14 Monate.  

Zuverdienstgrenze  

€ 16.200.- (für ArbeitnehmerInnen monatlich brutto € 1.220.-pro Bezugsmonat).  

 

Individuelle Zuverdienstgrenze  

Überschreitet der Verdienst die fixe Grenze von € 16.200.- kann wahlweise eine 
individuelle Zuverdienstgrenze von maximal 60% der maßgeblichen Einkünfte des 
letzten Kalenderjahres vor der Geburt – in dem kein Kinderbetreuungsgeld bezogen 
wurde - hinzuverdient werden. Berechnungsgrundlage ist der 
Einkommensteuerbescheid.  

 

AlleinerzieherInnen (Neu)  

AlleinerzieherInnen können bei den 4 pauschalierten Kindergeldmodellen in absoluten 
Härtefällen den Bezug um 2 Monate verlängern. Solche Härtefälle sind Tod, Aufenthalt 
in einer Heil- und Pflegeanstalt, behördlich festgestellte häusliche Gewalt.  

Ebenso gilt diese Regelung für AlleinerzieherInnen, wenn der andere Elternteil den 
Kindesunterhalt nicht zahlt und das Einkommen (Kinderbetreuungsgeld, 
Familienbeihilfe, Erwerbseinkommen, Sozialhilfe, Zuschüsse, usw) unter € 1.200.- liegt.  
 
 
Die Regierungsvorlage dazu kann unter 
 

http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/I/I_00340/fname_168265.pdf  
 
 
abgerufen werden. 
 


